
  
Der Minister für Inneres und Europa hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben vom 

11. Januar 2019 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Stephan J. Reuken, Fraktion der AfD 
 
 
Grenzkontrollen in Mecklenburg-Vorpommern 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Vorbemerkung 

 

 
 

Gemäß einem Artikel des Nordkuriers vom 23. November 2018 wird an 

der deutsch-polnischen Grenze seit dem 22. November 2018 wieder kon-

trolliert. Demnach hat Polen zum vierten Mal seit dem Beitritt zum 

Schengen-Gebiet 2007 zeitweilige Grenzkontrollen eingeführt. Hinter-

grund sind Sicherheitsbedenken im Zuge der anstehenden 24. UN-Klima-

konferenz vom 3. - 14. Dezember in Kattowitz. Die Sprecherin des 

polnischen Grenzschutzes Joanna Konieczniak begründet die Grenz-

kontrollen mit positiven Erfahrungen in der Vergangenheit.  

 

1. An welchen Grenzübergängen Mecklenburg-Vorpommerns wird kon-

trolliert?  

Welche Maßnahmen zur Grenzkontrolle sind hierzu im Einzelnen 

durchgeführt worden? 

 

2. Wie viele Beamte sind in Mecklenburg-Vorpommern im Grenzschutz-

einsatz? 

Mit welchen grenzpolizeilichen Aufgaben sind diese betraut?  

 

3. Wie hat sich die eingesetzte Anzahl der Beamten im Vergleich zu 

vorhergegangenen Grenzkontrollen entwickelt? 
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4. Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, zu welchen Anlässen 

Polen in der Vergangenheit intensive Grenzkontrollen durchführen 

ließ?  

Wenn ja, auf welchen Zeitraum beschränkten sich diese im Einzelnen 

(bitte einzeln mit Anlass und Umfang darstellen)? 

 

 

 

Die Fragen 1 bis 4 werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Bei den angeführten Grenzkontrollen handelt es sich nicht um Maßnahmen in Mecklenburg-

Vorpommern. Das Land Mecklenburg-Vorpommern war an diesen Kontrollen in keiner Form 

beteiligt. 

Der Landesregierung liegen keine über die Presseveröffentlichungen hinausgehenden 

Erkenntnisse zu den durch polnische Behörden durchgeführten Grenzkontrollen vor. 

 

 

 
5. Wie bewertet die Landesregierung die temporären Grenzkontrollen 

aufgrund erhöhter Sicherheitsbedenken des Nachbarlandes? 

 

 

 

Die Zuständigkeit für grenzpolizeiliche Maßnahmen liegt bei der Bundespolizei. Deshalb 

nimmt die Landesregierung keine Bewertung temporärer Grenzkontrollen des Staates Polen 

vor. 


